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e Fürſorgemaßnahmen iſt zu erreichen , daß der

Familienzuſammenhang befeſt als möglich

Die Arbeitsfürſorge wird darauf gerichtet ſein , eine

unter veränderten Verhältniſſen neu zu geſtaltende Erwerbsfähig —

keit zu ſchaffen .

ſorgen , ſondern

Aber nicht nur für Arbeitsfähigkeit iſt zu

dadurch auch für Arbeitsmöglichkeit , daß

den Hinterbliebenen Gelegenheit vermittelt wird zu einem ange —

meſſenen , auskömmlichen Verdienſt —

Eine ſolche Fürſorge ,

Wurzeln erfaſſen und mit Rat und

die fremdes Leid

Tat in menſchlicher Anteil —

in ſeinen tiefſten

nahme heilen will , kann nur die freiwillige Hinterbliebenenfürſorge

Verſorgung ſeiner

Angehörigen , unbekümmert um das Einzelſchickſal genau nach den

leiſten , nicht der

dafür maßgebenden allgemeinen

pflege , die innicht die Armen

Staat , der die geſetzliche

erſter Reihe

Beſtimmungen
der

begegnet und dann erſt dem Menſchen an ſich

Hilfe der Beratung , Aufrichtung

wenden an

Dieſe bedeutungsvolle ſoziale

und klugen Führung ſoll ſich in erſter Reihe

auf deren ſchwachen

eigenen

a ) die Kriegerwitwe ,

durchführt , auch
beſtehenden Not

zu helfen ſucht .

Schultern gewöhnlich nicht nur die Laſt der

Sorgen , ſondern auch die für ihre Kinder und weitere

Familienangehörige ruht , oder die ſchwer unter der Bürde eines

vereinſamten Lebens leidet .

Wohl nehmen llicht

Manchen hilft ihr

Lebenslage über alles Leid 1
weg .

und keine

ſchwer .

keinen Beiſtand weitere Hilfe ,

ihr ſchweres Geſchick wohl tragen wollen ,

können , weil ihre Kraft verſagt .

Die lange Zeit der

um Leben und Geſundheit

Trennung
ihres Gatten ,

mit der

die

15
Kriegerwitwen ihr Schickſal allzu —

eichter Sinn oder eine

Dieſe brauchen natürlich

wohl aber ſolche , die

aber

neue günſtige

nicht tragen

beſtändigen Angſt

Trauernachricht

ſelbſt , die quälende Sorge um die eigene Zukunft und um die

Zukunft ihrer Kinder ſowie die größere Verantwortl ichkeit bei der

ungewohnten ſelbſtändigen Entſcheidung von wichtigen Lebens⸗

fragen ſtellte die höchſten Forderuugen an ihre Nerven . Dies

alles führte zu einer ſchnellen Abnutzung ihrer Kräfte und vielfach

zum körperl 3 und ſeeliſchen Zuſammenbruch .
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Da muß die Fürſorgetätigkeit als Geſundheitspflege zu⸗

nächſt beginnen mit der Aufrichtung des Gemüts , der Weckung
des Selbſtvertrauens und der Stärkung des geſunkenen Lebens⸗

muts . Oft ſind ſchwere innere Hemmungen durch eine ſeel —

ſorgeriſche Tätigkeit zu beſeitigen , die in unmittelbarem Verkehr
von geeigneten Perſönlichkeiten der örtlichen Fürſorgeſtellen , von

Geiſtlichen und Lehrern , von Vertrauensperſonen und freiwilligen
oder berufsmäßigen Pflegerinnen , beſonders aber auch von Mit —

gliedern der verſchiedenen Frauenvereinigungen auszuüben iſt .

Vielfach erſcheint , namentlich bei Witwen aus der Stadt ,

ſein Erholungsaufenthalt bei auswärtigen Verwandten oder an

einem andern geeigneten Orte angebracht , wo die Witwe in

neuer Umgebung wieder Geſundheit , Mut und Kraft zum ſchweren

Lebenskampf gewinnt . Die Mittel dazu können beſonders in

ſolchen Fällen , in denen der Arzt die Auregung dazu gibt , ganz

oder teilweiſe vom Heimatdank übernommen werden , ſoweit bei —

den nach der R . V. O. Verſicherten die Koſten eines Kuraufenthalts
nicht von einer Krankenkaſſe oder von der Landesverſicherungs —
anſtalt zu tragen ſind . Dies wird namentlich dann zutreffen , wenn

zur Feſtigung , zur Wiederherſtellung der Geſundheit oder als

vorbeugende Geſundheitspflege ( Bekämpfung der Tuberkuloſe ) ein

beſonderes Heilverfahren nötig iſt . Das Gleiche gilt natürlich
auch bei Kuren oder bei kliniſcher Behandlung , die der Arzt an —

ordnet .

Der Mutter iſt , wenn erforderlich , derWeg zum Wöchnerinnen⸗

heim oder zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen zu zeigen oder durch
Vermittlung zu erleichternr . Dazu und namentlich zur Durch —
führung der Reichswochenhilfe eignet ſich beſonders die ſoziale
Mitarbeit der Frauen . Die vorgeſchriebene Kontrolle darüber ,
ob die Mütter ihre Kinder ſelber ſtillen , kann am beſten von

freiwilligen Helferinnen übernommen werden , die bei ihren Beſuchen

gleichzeitig Gelegenheit zur Beratung in allen Dingen und zur

praktiſchen ſozialen Hilfe haben ) .
Manche deutſche Städte haben beſondere Heime, in denen

Wöchnerinnen Ruhe und Erholung und nötigenfalls auch An⸗

leitung zum Stillen finden . Die Kinderhorte , die tagsüber die

Kinder von kränklichen oder durch den Beruf überlaſteten Müttern

) Dieſe Einrichtung iſt 15 in Mannheim in vorbildlicher

Weiſe ausgeſtaltet , wo gegen 100 Frauen als ehrenamtliche Säuglings⸗

pflegerinnen bei der Durchführung der Reichswochenhilfe tätig ſind .

na

un

im



zU⸗

kung
ens⸗

ſeel

rkehr

von

ligen
Mit⸗

.

tadt ,

an

in

eren

in

ganz

bei

jalts

ugs⸗

venn

als

ein

rlich

an⸗

nen⸗

urch

irch⸗

ziale

iber ,

von

ichen

zur

enen

An⸗

die

tern

icher

ings⸗

U

in Hut und Aufſicht nehmen , pflegen mittelbar auch die Geſund —

heit dieſer Frauen , indem ſie dieſe vor einem allzugroßen Kräfte —

verbrauch und damit häufig vor dem Zuſammenbruch bewahren .

In Krankheitsfällen ſelbſt iſt die nötige Krankenfürſorge durch

ärztliche Hilfe , Beſchaffung von Heil - und Stärkungsmitteln ,

Hauspflege herbeizuführen ) .

Vielfach iſt eine Geſundheitspflege der Kriegerwitwe unter

Benützung der öffentlichen Fürſorgeeinrichtungen möglich . Für

größere Orte oder größere Bezirke wird es ſich auch empfehlen ,

wegen der Behandlung und Aufnahme pflegebedürftiger Kriegs —⸗

hinterbliebener Verträge mit Arzten, Zahnärzten , Heilanſtalten

oder Geneſungsheimen abzuſchließen oder Kriegerwitwen und

⸗waiſen in ſchon beſtehende Übereinkommen einzubeziehen .

Zahlreiche Kriegerwitwen ſind durch ihre Berufsarbeit ver⸗

ſicherungspflichtige Mitglieder von Krankenkaſſen und

erhalten als Krankenhilfe von der Kaſſe

1. Krankenpflege von Beginn der Krankheit an ; ſie

umfaßt ärztliche Behandlung und Verordnung von

Arznei ſowie Brillen , Bruchbänder und andere kleine

Heilmittel ,

Krankengeld in Höhe des halben Grundlo

jeden Arbeitstag , wenn die Krankheit die Ver
arbeitsunfähig macht .

Die Krankenhilfe endet ſpäteſtens mit Ablauf der 26 . Woche

nach Beginn der Krankheit . Neben der Krankenhauspflege wird

unter beſtimmten Vorausſetzungen ein Hausgeld für die Angehörigen

im Betrage des halben Krankengeldes gewährt .
Über die näheren Beſtimmungen ſowie über die von einer

Krankenkaſſe freiwillig übernommenen Mehrleiſtungen geben

deren Satzungen Aufſchluß . Die Aufrechterhaltung der Mit⸗

gliedſchaft in der Form der Weiterverſicherung als

„) Die Hauspflege wurde ſchon eine geraume Zeit vor dem Kriege

in einer großen Anzahl von deutſchen Städten eingerichtet ; ſie beſteht

darin , daß in diejenigen Familien , in denen die Hausfrau durch Krank⸗

heit oder Wochenbett an der Führung des Haushalts verhindert iſt , unent⸗

geltlich oder gegen geringe Bezahlung eine Hauspflegerin ( nicht Kranken⸗
pflegerin ) zur Beſorgung des Haushalts geſchickt wird , ſo lange dies nötig
iſt . Dadurch wird die Verwahrloſung des Haushalts und der Kinder

verhütet und der kranken Mutter Ruhe und Fürſorge verſchafft , die zu

ihrer Geneſung nötig iſt .
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berechtigtes Mitglied nach Aufhören eines verſicherungspflichtigen
Erwerbsverhältniſſes iſt dringend zu empfehlen ; nötigenfalls iſt
es ratſam , den Hinterbliebenen Geldbeihilfen zu gewähren , um

die Krankenkaſſenbeiträge bei Arbeitsloſigkeit weiterzahlen zu

können .

Eine große Zahl von Krankenkaſſen hat als freiwillige Mehr⸗

leiſtung die Familienhilfe für verſicherungsfreie Familien —

mitglieder der Verſicherten eingeführt , die in verſchiedenem Umfang

Krankenpflege ( meiſt freie ärztliche Behandlung und Arznei )

ſowie Sterbegeld gewährt . In allen Fällen , in denen ein

Angehöriger der Hinterbliebenenfamilie verſicherungspflichtiges
Mitglied einer Krankenkaſſe iſt , welche Familienhilfe als Mehr —

leiſtung gewährt , verſuche man die übrigen Angehörigen der

Vergünſtigung dieſer Familienhilfe teilhaftig werden zu laſſen .

Anſchluß an eine Krankenkaſſe gibt den Hinterbliebenen die beſte

Möglichkeit , in Krankheitsfällen ſofort Rat und Hilfe zu finden .

Soweit in Krankheitsfällen die Koſten für eine etwa nötige
Anſtaltsbehandlung nicht von den Kriegshinterbliebenen

ſelbſt aufgebracht werden können , ſind nach den heute geltenden Be —

ſtimmungen die Gemeinden zu deren Übernahme aus Mitteln

der gemeindlichen Kriegswohlfahrtspflege anzuhalten .
Bis zur Bewilligung der Rentenbezüge iſt der für die Zahlung
der Kriegerfamilienunterſtützung zuſtändige Lieferungsver —
band zur Übernahme verpflichtet .

In manchen Städten wird eine beſondere Krankenverſorgung
der Kriegerfamilien durchgeführt , die den Angehörigen freie ärztliche

Behandlung ſichert , ohne daß dieſe als Armenunterſtützung be —

trachtet wird . Eine wichtige kommunale Kriegshinterbliebenen —
verſorgung bildet die Verſicherung der Hinterbliebenen als frei⸗

willige Mitglieder der Ortskrankenkaſſen .
Auch die Mithilfe bei der Beſchaffung einer paſſenden , ge —

ſunden Wohnung kann als wertvolle Art von Geſundheits —

pflege angeſehen werden .

Wie die Kriegerfrauen durch beſondere geſetzliche Be —

ſtimmungen vor einer zwangsweiſen Wohnungsräumung ge —

ſchützt wurden , ſo wird auch für die Kriegerwitwen das

Mietkündigungsrecht in einem für ſie günſtigen Sinne ausgelegt
und zur Anwendung gebracht .

Nach § 569 B . G . B . haben die Erben des Mieters bei

ſeinem Tode das Recht zu vorzeitiger Kündigung des Miet⸗
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vertrages . Dieſes Recht wird jedoch häufig außer Kraft geſetzt

durch vertragliche Sondervereinbarungen , die in den üblichen

Vertragsformularen vorgedruckt ſind . Da ſich für die Kriegs⸗

hinterbliebenen hieraus Härten ergeben , beſtimmt die Bekannt —

machung des Bundesrats vom 7. Oktober 19155 ) auf Grund

von §S 3 des Geſetzes vom 4. Auguſt 1917 über die Er⸗

mächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen uſw . :

„ Der Vermieter kann ſich auf derartige Vereinbarungen nicht

berufen , wenn der Mieter infolge von Teilnahme am Kriege

geſtorben iſt ; in dieſen Fällen behält die Vorſchrift des § 569

B. G. B . Gültigkeit . Danach iſt Kündigung zuläſſig zum

nächſten geſetzlichen Termin , nämlich bei monatlicher Miete —⸗

zahlung ſpäteſtens am 15 . zum nächſten Erſten , bei viertel⸗
jährlicher Mietezahlung ſpäteſtens am dritten Werktage des

55
rteliahrs zum Vierteljahresſchluß . Auch wenn die Eheleute

gemeinſchaftlich den Vertrag unterſchrieben haben , iſt die Ehefrau

herrchigt unter Einhaltung der geſetzlichen Friſt zum erſten

uläſſigen Termin zu kündigen . “

Der Vermieter wird gegen unberechtigtes Vorgehen der

Hinterbliebenen dadurch geſchützt , daß er gegen die Kündigung

beim zuſtändigen Amtsgericht Widerſpruch erheben kann . Kommt

das Gericht zu der Anſicht , daß die Fortſetzung des Mietver —

keinen unverhältnismäßigen Nachteil für die Erben

bedeutet , ſo kann es die Kündigung für unwirkſam erklären .

Gegen den Beſchluß des Gerichts iſt ſofortige Beſchwerde ſtatt

haft *) .

Durch Rechtsberatung und andere Fürſorgemaßnahmen der

freiwilligen Liebestätigkeit laſſen ſich häufig entſtehende und be⸗

ſtehende Wohnungsſchwierigkeiten aus der Welt ſchaffen , bevor die
in größeren Städten eingerichteten Mieteinigungsämter oder die

Gerichte in Anſpruch genommen werden müſſen . Die Woh —

nungsfürſorge der ſozialen Kriegshinterbliebenenfürſorge , die an

verſchiedenen
wird und die in Ermittlungen bei den Mietern , Verhandlungen

) Vergl . B. V. vom 26. Juli 1917 zum Schutze der Mieter

1917 , S. 559 f.) Der Zweck der Verordnung iſt , in der Krieg zeit mißD.

bräuchlicher Kündigung der Vermieter , unangemeſſener Mietſteigerung und

der Gefahr eines unnötigen Umzugs entgegenzutreten . ( S. K. 1917 , Nr . 11,

S. 144 )

1S . K . 1917 , Nr . 4, S. 54. Vergl . H. D. 1915/16 , S. 91.

Orten vielfach erfolgreich von Frauen ausgeübt

R G. Bl .
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mit den Hauswirten , Nachprüfungen über die Ausführungen der

vom Mieteinigungsamt getroffenen Entſcheidung beſteht , gewährt
einen ungehemmten Einblick in die häuslichen Verhältniſſe . Dieſe

Tätigkeit kommt dadurch der ' pflegeriſchen Wirkſamkeit zu gut ,

daß ſie gleichzeitig Gelegenheit zu geſundheitlicher und wirtſchaft —

licher Beratung und praktiſch in den meiſten Fällen zu einer

beſonders wirkſamen ſozialen Hilfe gibt .

Die Mietbeihilfen , die im Bedürfnisfall von den meiſten

größeren Städten gewährt werden und als freiwillige Kriegs —

beihilfen in der Form eines Zuſchlags zur Reichsfamilienunter⸗

ſtützung anzuſehen ſind , werden gewöhnlich auch den Krieger —

witwen weiter zugebilligt . Dieſer Geldbetrag kann entweder an

die Witwe als der Mieterin oder unmittelbar an den Hauseigen —
tümer ausbezahlt werden . Die erſte Art der Auszahlung iſt als

Regel anzuſehen ; ſie vermeidet eine allzugroße Bevormundung
der Kriegerwitwe und zwingt ſie zu einer zweckdienlichen Einteilung

und Verwendung ihres Geldes . Die zweite Form wird man zeit —

weilig nur wählen , wenn andernfalls keine Ordnung in die

Mietverhältniſſe kommt .

Die Familienpflege wird ſich als Wirtſchaftsfürſorge in

ſehr vielen Fällen zunächſt auf die Ordnung der wirtſchaft —
lichen Verhältniſſe erſtrecken müſſen und meiſtens in einer ſach⸗

gemäßen , unparteiiſchen Auskunft und damit in einem außer⸗

gerichtlichen Rechtsſchutz zur Erhaltung oder Neuordnung des

Familienlebens beſtehen . Dieſe Belehrung und Rechtsberatung
kann ſich beziehen auf die Nachlaßbehandlung ) , die etwaigen

Folgen der Übernahme einer Erbſchaft , auf die Ordnung von

Verſicherungsangelegenheiten , die nötigen Maßnahmen zur Ver⸗

hütung der Verjährung einer Forderung , die Regelung der

Schuldverhältniſſe , wie ſie namentlich durch zu hohe Miets —

verpflichtungen , Abzahlungskäufe und dergl . entſtanden ſein können ,

und gegebenenfalls auf die Auflöſung des bisherigen und die

Gründung eines neuen Haushalts unter Aufgabe einer größeren

Wohnung und Beſchaffung eines billigen , kleinern Heims . Viel⸗

fach ſind auch die Hemmungen zu beſeitigen , die ſich der Unter —

kunft einer Witwe mit einer großen Kinderzahl entgegenſtellen .
Zur unentgeltlichen Auskunftserteilung in allen juriſtiſchen Fragen

) Wie wird der Nachlaß gefallener , und im Felde verſtorbener

Militärperſonen behandelt ? S. H. D. , 1. Jahrgang , 1915/16 , S . 131 .
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werdenſich nicht nur öffentliche Rechtsauskunftsſtellen ,ſondern
auch Nachlaß⸗ und Vormundſchaftsgerichte , die Beamten der

Amtsgerichte und der Notariate gerne bereit erklären “) . In

ſchwierigen Fällen wird die Verweiſung an einen Rechtsanwalt ,
an ein Hypothekeneinigungsamt oder an eine andere geeignete

Stelle für Rechtsauskunft nötig werden .

Manche der jungen Witwen hat erſt vor einigen Jahren

mit dem gefallenen Mann die Ehe eingegangen . Die Mittel zur

Gründung einer gemeinſamen Hauseinrichtung wurden den jungen

Eheleuten unbedenklich vorgeſtreckt . Die ſcheinbar ſichere Hoffnung,
die Schulden durch eigene Arbeit und Sparſamkeit zu tilgen ,
wurde aber durch den Tod des Mannes jäh zerſtört , die Forde —

rung nach Rück - oder Abzahlung wird vielfach unnachſichtlich

erhoben , und auf die junge Frau drückt neben den andern

Sorgen eine ſchwere Schuldenlaſt . Da gilt es verſchiedene Unter —

handlungen mit den Gläubigern zu führen , um Nachläſſe zu

erwirken , Stundung oder Teilzahlung zu erlangen . Die Witwe

muß darüber ſchlüſſig werden , ob die Fortführung des Haushalts
oder Geſchäftsbetriebs in der bisherigen Art und Weiſe möglich
und zu empfehlen i Vielfach wird man auch Verhältniſſen

gegenüberſtehen , wo kleine gewerbliche oder kaufmänniſche Betriebe

während des Krieges nur bei viel Nachſicht und mancherlei

Unterſtützungen notdürftig über Waſſer gehalten werden , für die

Dauer aber nicht lebensfähig ſind. Da wird im Einzelfalle , wenn

nötig unter Einholung eines Gutachtens von Handels⸗ , Ge⸗

werbe - oder Landwirtſchaftskammern , von Innungen oder von

ſachkundigen Berufsgenoſſen , ſorgfältig zu unterſuchen ſein , ob

nicht die Lage hoffnungslos und daher die Unterſtützung des

B. HD. unangebracht erſcheint , namentlich wennauch die Hilfe
der vorhandenen ſtädtiſchen oder ländlichen Spar - und Dar⸗

lehenskaſſen , beſonderer Hilfsausſchüſſe und Kreditgenoſſenſchaften

verſagt hat , und ob nicht durch Auflöſung des Geſchäftes erſt

ſt .
lei

) Eine Anzahl von „gerichtlichen Angelegenheiten der Krieger⸗

witwen “ beſpricht Oberjuſtizrat Dr. Weltz im H. D. , 1917 , Nr . 2 ff. In

gemeinverſtändlicher Form werden hier für Helfer , Vertrauensmänner und

Pfleger aus Laienkreiſen allerlei wichtige Fragen , wie Todesnachweiſe ,

Teſtamente , Anzeigen über das Kindsvermögen , Nachlaß , Auseinander⸗

ſetzung über den Nachlaß, Beiſtandſchaft, Fürſorge für die Kinder behan⸗

delt , „ um ſchlecht beratene Kriegerwitwen recht zu beraten und ihnen

damit im Rahmen der Ziele des Heimatdankes helfen zu können “ .
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einmal reiner Tiſch gemacht werden muß , ſelbſt mit größeren

augenblicklichen Verlu 1 um ſpäter erſt mit Geldzuwendungen
auf anderer Grundlage eine wirtſchaftliche Geſundung und damit

eine neue Exiſtenz zu ſichern . Auf jeden Fall bedeutet eine durch⸗

greifende Ordnung der Schuldverpflichtungen und finanziellen

e e die Befreiung von quälenden Sorgen und die

Offnung eines neuen Lebensweges , auf dem ſich alsdann in der

7 0 eine tüchtige , willensſtarke Frau ſelbſtändig zurechtzufinden

weiß . Sie wird dazu um ſo eher imſtande ſein , wenn , was

nicht gerade ſelten iſt , am Niedergange der wirtſchaftlichen Ver⸗

hältniſſe ſchon vor dem Krieg der Mann die Hauptſchuld trug .

Aber auch nach ' der andern Seite iſt vielfach eine ſach —

kundige Hilfe in Geldangelegenheiten angebrachte Dieſe beſteht
in ſolchen Fällen , in denen die Frau in Geldgeſchäften unerfahren

iſt , in einer Anleitung zur nutzbringenden Anlage und Verwer —

tung der Geldmittel , namentlich auch der Gebührniſſe , die im

erſten Vierteljahr nach dem Tod des Mannes , falls Kriegsunter⸗

ſtützung und Hinterbliebenenbezüge nebeneinander angewieſen

werden , zu nicht unbedeutenden Beträgen anwachſen können ? )

Eine ſolch uneigennützige Beratung in Geldangelegenheiten

iſt namentlich angebracht , wenn zu befürchten iſt , daß ſich un —

lautere Elemente an die Witwe herandrängen , um 1
das Geld

abzunehmen . Wenn Kinder vorhanden ſind, empfiehlt ſich in einem

ſolchen Falle die Beſtellung eines gerichtlichen für die

Frau , um die Waiſengelder zu ſichern , oder wenigſtens die Aus⸗

übung einer Art von vorübergehender freiwilliger Pflegſchaft über

die Witwe und ihre Kinder , bis die Verhältniſſe geregelt ſind .
Wenn im Haushalt sder Witwe ſehr bald ein ungewöhn —

licher Rückgang der wirtſchaftlichen Verhältniſſe feſtgeſtellt werden

muß , ſo iſt nicht immer der Wegfall des Einkommens nach dem

Tod des Mannes daran ſchuld , ſondern häufig muß ihr ſelbſt
ein Teil der Verantwortung zugeſchrieben werden .

„ Es iſt aber gewiß nicht immer böſer Wille , der die Krieger —

frauen auf Abwege führt , gar oft iſt es vielmehr der Mangel

an wirtſchaftlichen Kenntniſſen und Erfahrungen , Ungeſchicklichkeit
und Unſelbſtändigkeit , die Anlaß zu unwirtſchaftlichem Handeln
geben. Hätte in ſolchen Fällen die alleinſtehende oder übel

J über die Fürſorge der Kriegerwitwen durch die ländlichen Genoſſen⸗

ſchaften ſ. S. K. 1917 , Nr . 11, S . 146 .
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beratene Frau eine Beraterin , eine verſtändige , erfahrene , un⸗

eigennützige Frau zur Seite , die es verſteht , ihr Vertrauen zu

gewinnen , die in wohlwollender Art ihre Angelegenheiten mit

ihr beſpricht und dadurch Einfluß auf ſie gewinnt , ſo könnte

gewiß viel erreicht , viel verhütet und viel Gutes gewirkt werden

Für unſere Frauenvereine entſteht eine ſchöne Aufgabe ,

ſich in dieſer Weiſe der hilfsbedürftigen Witwen anzunehmen
Für jede derartige Familie könnte vom Verein eine Vertrauens⸗

dame beſtimmt werden , die durch öftere Beſuche im Haus ſich

über die Verhältniſſe genaue Kenntnis verſchaffte , ſich über

deren Bedürfniſſe , Sorgen und Nöte verläſſigte , nach der Art

der Befriedigung der auftauchenden Anſprüche forſchte , über die

Verwendung der Beihilfen ſich erkundigte und überall mit ihrem

Rat , mit Belehrung und Mahnung in geſchickter Weiſe ein⸗

greifen würde . Natürlich dürfte dies nicht in aufdringlicher Weiſe

geſchehen, ſondern vorſichtig , allmählich fortſchreitend , fieniplich⸗
ene ſodaß die Frau die Überzeugung gewinnt ,daß

Beraterin es wirklich gut meint , daß man ihr im eigenen
8812 folgen muß und daß dadurch das Wohl der eigenen

Familie gefördert wird . Auch dürfte ſich die Beratung nicht auf

die wirtſchaftlichen Fragen beſchränken , ſie müßte ſich ebenſo auf

die Pflege und Erziehung der Kinder und ſonſtige ſittliche Pflichten
der Frau erſtrecken. Eine ſolche Beratung und Stütze wäre gewiß

auch den verſtändigen und ſparſamen Kriegerfrauen willkommen ,

die ihre Vereinſamung mehr empfinden als weniger ernſt veran⸗

lagte . “ ( Blätter des Bad . Frauenvereins vom 16 . Februar 1916

Nr . 4, S . 25/26 . )
Wo im elterlichen Haus ein geſundes Familienleben beſteht ,

kann die Rückkehr der Witwe in das Elternhaus oder

der Anſchluß an die Familie von Geſchwiſtern oder anderen Ver —

wandten in Frage kommen . Die Witwe gewinnt durch die Wieder —

begründung ſolcher Familiengemeinſchaft Halt und Stütze für ſich

wie für die Erziehung ihrer Kinder . Das ſichere Renteneinkommen

erleichtert weſentlich die Aufnahme in dieſen Familienkreis “) .

Auch die Rückkehr der Witwe aus der Stadt in ihre

oder ihres Mannes Heimat auf dem Lande iſt vielfach anzuraten ,

weil ſie dort mit geringeren Mitteln ſorgloſer leben kann und in

) Vergl . „ Richtpunkte zur Fürſorge für die Hinterbliebenen der

Kriegsteilnehmer “ . Amtsblatt der K. Staatsminiſterien , Königreich Bayern

Kriegsbeilage 1915 , Nr . 17, S. 758 .

10
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heimatlichen Lebensgewohnheiten eher Behagen und Befriedigung
findet und Verſtändnis für ihre Lebenslage als in einer großen

Stadt , wo ihr häufig Vereinſamung und Verelendung droht .

( Vergl . Sch . des A . A. , 4 . Heft , das ſich hauptſächlich mit „ Land —

frage und Kriegerwitwe⸗ beſchäftigt . ) “) Ein ſolcher Wechſel iſt

beſonders zu empfehlen , wenn der eheliche Wohnſitz lediglich wegen

des Erwerbs des Ehemannes gewählt , die Witwe ſelbſt aber in

der kurzen Zeit ihres dortigen Aufenthalts noch gar nicht heimiſch
wurde . Auf die Möglichkeit einer Kapitalabfindung zum Zwecke
der Erwerbung von Grund und Boden oder der wirtſchaftlichen

Stärkung des eigenen Grundbeſitzes wurde an anderer Stelle

aufmerkſam gemacht . Die Übernahme eines landwirtſchaftlichen
Betriebs iſt jedoch nur ſolchen landgebürtigen , mit Landleben und

Landwirtſchaft vertrauten Frauen anzuraten , welche die Anſtren —

gungen und Entbehrungen des bäuerlichen Lebens nicht ſcheuen , die

in den Feldarbeiten und in der Behandlung der Haustiere erfahren
ſind und denen namentlich die Verwendung des notwendigen Ge —

ſpanns zur Bebauung ihrer Felder keine Schwierigkeiten bietet .

Die Rückſiedelung ſoll deswegen nur erfolgen nach befriedigenden
Verhandlungen zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Fürſorgeſtellen .
„ Nur Einheitlichkeit und zwiſchenörtliche Vereinbarung kann un

kluger Abwanderung oder Rückwanderung ſteuern . Auf keinen

Fall ſoll aber die Erhaltung der Kriegerwitwe auf dem Lande

durch Zwang erfolgen ; ſie muß das freie Ergebnis umfaſſender
Woh lfah rt⸗ und Heimatpflege ſein . “ Iſt die Geeignetheit er —

wieſen , ſo kann die Rückſiedelung nötigenfalls durch Zuwendung
von Mitteln des Heimatdanks erleichtert werden , und zwar kommt

für eine ſolche Zuwendung zunächſt der Bezirks - oder Ortsaus

) Drurch Geſetz vom 5. Juli 1917 (G. und VBBl . 1917 , Nr . 57,
S. 239 ff. ) die Ergänzung des Bürgerrechtsgeſetzes betr . , ſoll den Witwen ,
deren Ehemänner aus Anlaß der Kriegsereigniſſe verſtorben ſind , die

Möglichkeit gewährt werden , anſtelle des Ehemanns das Bürgerrecht in

ſeiner Heimatgemeinde anzutreten oder , wenn der Ehemann nicht Bürger⸗

ſohn , aber mindeſtens 2 Jahre vor ſeinem Tode dauernd in der Gemeinde

wohnhaft war , an ſeiner Stelle die Aufnahme in das Bürgerrecht nach⸗

zuſuchen . Die Nachweiſe nach den S§S 10 und 25 Ziffer 1 des Bürger⸗

rechtsgeſetzes werden dabei von der Witwe nicht verlangt ; ſie hat jedoch
den Erforderniſſen der 88 12, 21, 25 Ziffer 2 ff. des Bürgerrechtsgeſetzes

hinſichtlich ihrer Perſon und des einzubringenden Vermögens zu entſprechen
und Antrittsgeld , Einkaufsſumme und Einkaufsgeld für die Bürger —

nutzungen in gleicher Weiſe zu entrichten , wie dies von dem Ehemann

hätte geſchehen müſſen .
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ſchuß des bisherigen Aufenthaltsortes in Frage . In beſonders
gelagerten Fällen kann auch der L. A. um eine Zuwendung ange⸗

gangen werden ; diesbezüglichen Anträgen ſind die Fürſorgeakten
anzuſchließen . Häufig wird ſich vor dem Erwerb von Grundbeſitz
zunächſt eine pachtweiſe Anſiedelung empfehlen , um zu prüfen ,
ob die Frau ſich auf dem Lande bewährt und in die Landverhält —⸗
niſſe ſchickt. Auch hier kann ſich die ſoziale Kriegshinterbliebenen⸗
fürſorge als uneigennützige Beraterin betätigen , indem ſie für die

Beſchaffung einer geeigneten Mietwohnung oder eines kleinen An⸗

weſens ſorgt , womöglich mit Pachtland , Garten und mit Kleinvieh ,
nötigenfalls auch paſſende Lohnarbeit vermittelt und überhaupt die

Witwe in allen wirtſchaftlichen Angelegenheiten unterſtützt .
Eine Witwe aus gehobenen Kreiſen wird ſich auf dem Land

nach erlangter Fachausbildung nicht ſelten in der Ausübung eines

geeigneten Berufes betätigen können , z. B. als Krankenpflegerin ,
Hebamme ! ) , Gärtnerin , Geflügelzüchterin , Molkereibeamtin ; auch
als Poſtagentin wird dort manche Kriegerwitwe eine Lebensſtellung
finden . Eine gewiſſenhafte , wirtſchaftlich tüchtige Hausfrau , die ge⸗

nügend gebildet und vertraut iſt mit den Vorſchriften einer vernünf⸗
tigen Geſundheits - und Erziehungslehre , wird ſich häufig auch zur

Führung ſogenannter ländlicher Geſchwiſterheime eignen , in denen

leibliche Geſchwiſter zuſammen mit einzelnen Pflegegeſchwiſtern
bis zur Zahl von 6 bis höchſtens 8 Kindern anſtelle der etwa

notwendigen Anſtaltserziehung eine gute ländliche Familien —

erziehung erhalten , wie eine ſolche im Einzelfalle die eigene
Mutter , aber auch eine Anſtalt nicht gewähren kann * ) . Mancher
kinderloſen Kriegerwitwe oder einer ſolchen mit geringer Kinder —

zahl wird dadurch die Erhaltung des eigenen Heims , einer

größeren Wohnung , eines ländlichen Beſitzes ermöglicht oder die

außerhäusliche Erwerbsarbeit erſpart .

Ein wichtiger Teil der ſozialen Fürſorgetätigkeit iſt die

Arbeitsfürſorge . Dieſe umfaßt : Berufsberatung , Berufs⸗

ausbildung und Arbeitsvermittelung . Die Berufsberatung
erſtreckt ſich auf alle Lebensverhältniſſe der Witwe , auf ihre

allgemeine Stellung im öffentlichen Leben und die ſich daraus

) Im Hebammenberuf herrſcht allerdings z. Zt . eine große Über⸗

füllung , und viele Hebammen haben infolge des allgemeinen Geburten⸗

rückganges gar keine oder nur geringe Ausſicht auf Betätigung .

* ) S. „ Menſchenmarkt “ , Verbandszeitſchrift der deutſchen Liga für

Frauenſchutz und Frauenrettung , München , Heft 4, 3. Jahrgang .
10 *
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ergebenden Rechte und Pflichten, auf ihre Arbeit als Hausfrau ,
als Erzieherin ihrer Kinder und auf die Erwerbsarbeit . Dieſe

Beratung geht naturgemäß am wirkungsrollſten zunächſt von

ſachkundigen Perſonen der örtlichen Fürſorgeſtelle aus . Eine er —

fahrene Pflegerin , die mit offenen Augen und warmem Mitgefühl ,
mit klugem Verſtand und teilnahmsvollem Herzen in das Haus der

Hinterbliebenen tritt , wird überall Verhältniſſe treffen , die Anlaß

zur Beratung und Beſprechung geben und dadurch eine Förderung

und Verbeſſerung finden können . Eine wertvolle Ratserteilung kann

häufig ſchon der einfache Hinweis auf die zuſtändigen Stellen

und Behörden bilden , die für eine weitere Auskunft geeignet ſind ,

ferner eine Belehrung über die Art und Möglichkeit einer weiteren

Hilfe , wie ſie zunächſt durch die ſtaatliche Kriegsverſorgung oder

die örtlichen Zuwendungen zur Ernährung , Bekleidung oder

Wohnung gewährt werden . Wertvoll kann der Mutter ein Hin —

weis werden auf die beſtehenden Einrichtungen der Säuglings —

und Wöchnerinnenpflege , der Tuberkuloſenfürſorge , der Schul —

ſpeiſungen , des Kinderſchutzes uſw , oder eine Auskunft über

Eingaben , Anträge an Behörden . In Erziehungsfragen wird

an kleineren Orten , wo ein perſönlicher Verkehr leicht möglich

iſt , der Lehrer ihrer Kinder der berufenſte Berater ſein ; au

größeren Schulen wird es ſich empfehlen , daß der Rektor oder

ein erfahrener Oberlehrer beſondere Sprechſtunden abhält für die

Erziehungsnöte der Mütter . Schon vor dem Kriege wurden in

vielen Städten ſogenannte Elternabende eingeführt , bei welchen
die Lehrer mit den Eltern Fühlung nahmen und mit ihnen alles

das beſprachen , was für die Entwicklung und Erziehung der

Kinder nötig ſchien ; ſolche Veranſtaltungen werden ſich zweck —

mäßig auch mit den „Kriegsabenden “ vereinigen laſſen , die an

manchen Orten mit gutem Erfolg eingerichtet worden ſind. Ein

guter Rat kann von weſentlicher Bedeutung für die ganze Lebens⸗

geſtaltung der Kinder werden , eine unvollſtändige oder unrichtige

Belehrung dagegen dauernd auf falſche Wege leiten .

Nicht ſelten hat ſich ſchon ergeben , daß Witwen die zu —

ſtändige Verſorgung aus dem Militärverhältnis des gefallenen

Ernährers gar nicht oder nicht im vollen Ausmaß erhalten , weil

deren ſachgemäße Beantragung aus Unkenntnis der geltenden

Beſtimmungen verſäumt worden iſt. Auch kann Unklarheit über

die fürſorgeriſchen Wege , die der Witwe offen ſtehen , verhindern ,

daß ſie die ſoziale Hilfe findet , die ihr geboten werden kann .
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In dieſen wichtigen Fragen iſt richtige , zuverläſſige Auskunft

und Belehrung von ganz beſonderm Wert .

Schon vor längerer Zeit hat das Kriegsminiſterium Kriegs⸗

witwen eindringlich vor „ Winkeladvokaten und ähnlichen Perſonen

gewarnt , die ſich an ſie herandrängen und für ſie oft Geſuche

verfaſſen , von deren Zweckloſigkeit ſie ſelbſt in vielen Fällen von

vornherein überzeugt ſind . Ihnen iſt meiſt nur darum zu tun ,

Einnahmen für ſich zu erzielen , nicht aber den Witwen zu

helfen . Häufig erwecken ſie auch Hoffnungen , durch deren Nicht⸗

erfüllung die Witwen dann bitter enttäuſcht ſind “. Allen Kriegs⸗
witwen wird deswegen dringend geraten , ſich mit ihren Anliegen
an die amtliche Fürſorgeſtelle ihres Aufenthaltsortes zu wenden ;

dieſe ſoll in allen Angelegenheiten die vertrauenswürdigſte Aus⸗

kunftsſtelle für Kriegerwitwen ſein ?) .

) Auch der Landesausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge warnt
in Nr . 15 des Beihefts zu den Anſtellungsnachrichten , J . 1917 , S. 176

und in Nr . 30, S. 202 des Bad . Stellenanzeigers für Kriegsbeſchädigte
vor „ Kautionsſchwindlern “ , die Sicherheiten , welche ſie von Kriegs⸗

beſchädigten für die Beſchaffung von Stellen u. dergl . verlangen , für eigene

Zwecke verwenden . Da ein ſolcher „ Kautionsſchwindel “ zweifellos auch

Kriegerwitwen gegenüber verſucht werden wird , ſei auch an dieſer Stelle

nachdrücklich davor gewarnt . Vergl . A. M. 1918 , Nr . 10, S. 92 f. Die

Soziale Abteilung der N. St . hat ein Merkblatt herausgegeben , das zur
Frage der „ Hinterbliebenen und Winkelkonſulenten “ Stellung nimmt .

Es lautet : „ Kriegshinterbliebene ! Wendet Euch vertrauens⸗

voll in allen Angelegenheiten ausſchließlich an die amtliche Fürſorgeſtelle
für Kriegshinterbliebene .

Die Fürſorgeſtelle erteilt unentgeltlich Rat und Auskunft in allen

Verſorgungsfragen und verhilft den Hinterbliebenen zur Geltendmachung

ihrer Anſprüche . Sie hilft ihnen bei der Geſtaltung ihrer Lebensver⸗

hältniſſe , in allen Angelegenheiten des Familien⸗ und Erwerbslebens , bei

der Erziehung und Berufsausbildung der Kinder . Sie vermittelt in

Bedarfsfällen Geldunterſtützungen aus Heeres⸗ und Stiftungsmitteln .

Die Fürſorgeſtelle iſt die Stelle , die über alle geſetzlichen Beſtim⸗

mungen und Unterſtützungsmöglichkeiten genau unterrichtet iſt . Sie ſteht
mit allen in Betracht kommenden Behörden , Stiftungen und Fürſorge⸗

organiſationen in engſter Fühlung . Ihre Ermittlungen werden den

Bewilligungen von Zuwendungen und Unterſtützungen zugrunde gelegt ,

ſo daß jede an die Behörden oder die Nationalſtiftung ergehende Eingabe

vor der Erledigung der Fürſorgeſtelle zur Prüfung übermittelt wird .

Es iſt daher völlig zwecklos und führt nur zu unnötiger Verzöge⸗

rung , wenn die Hinterbliebenen ſich an andere private Stellen wenden .

Namentlich iſt zu warnen vor Winkelkonſulenten , die ſich teuer bezahlen
laſſen und meiſt nur ihr eigenes Intereſſe , nicht aber das der Hinter⸗

bliebenen im Auge haben . Infolgedeſſen raten ſie vielfach zu Eingaben ,

die bei genauer Kenntnis der Beſtimmungen von vornherein als aus⸗

ſichtslos bezeichnet werden müſſen .

Nur die Fürſorgeſtelle kann beurteilen , welche Hilfsmittel für den

einzelnen Fall in Betracht kommen . Nur hier werden daher die Hinter⸗

bliebenen zweckmäßigen Rat und hilfsbereites Entgegenkommen finden ! “
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Auch für die Führung des Haushalts kann der Krieger —
witwe ein beſonnener Rat von großem Nutzen ſein, namentlich
dann , wenn es ihr an der nötigen Erfahrung ,an Ein - und

Umſicht fehlt . Für eine ſolche Ratserteilung eignet ſich natur —

gemäß am beſten eine erfahrene Frau . Da wird durch die

Aufſtellung eines Voranſchlages oder eines Haushaltungsplans
zuerſt zu prüfen ſein , ob die vorhandenen ſicheren Einnahmen
das Notwendigſte zur Exiſtenz auch decken oder ob und welche
Unterſtützungen und weitere Maßnahmen nötig und zu erſtreben ſind .

Für die häusliche Wirkſamkeit der Kriegerwitwe werden

vom Bad . Frauenverein und anderen Frauenvereinigungen ſeit
längerer Zeit hauswirtſchaftliche Veranſtaltungen abgehalten .
Sie gewähren neben der praktiſchen Anleitung im Haushalt und

im Kochen auch ſonſt noch die Möglichkeit zur Aus - und

Weiterbildung für die Forderungen des neuen Lebens . Vielfach
empfiehlt ſich auch ein Hinweis auf beſtehende Volks - und

Mittelſtandsküchen , beſonders dann , wenn durch die Benützung
derſelben die Arbeitskraft der Frau anderweitig verwendet werden

kann .

0 iſt die Beratung der Kriegerwitwe bei der Wahl

eines ge eeigneten Berufs zur Ausübung der Erwerbstätigkeit .
Dieſe Ratserteilung verlangt nicht nur ein großes Maß von

Menſchenkenntnis und ſachlicher Erfahrung auf verſchiedenen Ge —

bieten des gewerblichen Lebens , ſondern auch ein eingehendes Ver —

ſtändnis der gegenwärtigen wirtſchaftlichen Verhältniſſe und ihrer

künftigen Entwickl lung , ſoweit dieſe aus den hervortretenden Merk —

malen und charakteriſtiſchen Erſcheinungen vorauszuſehen ſind ?)
Die Berufsberatung wird in größeren Städten am zweck —

mäßigſten mit den öffentlichen oder gemeinnützigen Arbeitsvermitt —

lungsſtellen und Berufsberatungsſtellen in Verbindung zu bringen
ſein. Fehlen derartige Einrichtungen an einem Orte , ſo empfiehlt
ſich ſchriftliche Anfrage bei der Geſchäftsſtelle des Kartells der

Auskunftsſtellen für Frauenberufe , Berlin NW. , Brückenallee 33 .

Die Schaffung beſonderer Berufsberatungsſtellen für Krieger —
witwen iſt nicht anzuraten , einmal , weil die Witwen von

gefallenen Kriegern keinen beſonderen Stand mit einer Sonder —

behandlung bilden wollen und auch nicht ſollen , zum andern ,
weil viele Frauen ſelbſtändig ohne fremde Hilfe über die Wahl

5) Siehe Sch. des A. A. , 1. H. , S . Iff .

eines

Ehe

liche

nötit

einge

Pfli

Wor

Mu—

heit

mög
Unte

eine

Verl

oder

habe

bezü
den

lagu

erwe

bera

werd

wied

nöti ,
für

und

work

Für
einri

auſte
der

es f

ſchul
Geſe
ſtalt
oder



ger⸗

tlich
und

tur⸗

die

ans

men

lche
ind .

eden

ſeit
ten .

und

und

fach
und

ung

den

on

Er⸗

rn ,

ahl

151

eines Berufes ſchlüſſig werden , beſonders wenn ſie ſchon vor der

Ehe beruflich tätig waren oder wenn zur Ausübung einer gewerb —⸗
lichen Tätigkeit keine beſondere Fachkenntnis oder Vorbildung

nötig iſt .

Der Beratung über die Wahl eines Berufs hat eine

eingehende Prüfung vorauszugehen , ob ſich die Erfüllung anderer

Pflichten mit der Erwerbsarbeit vereinigen läßt , oder mit anderen

Worten , ob neben den in erſter Reihe ſtehenden Aufgaben des

Mutter - und Hausfrauenberufs und mit Rückſicht auf die Geſund⸗

heit und Leiſtungsfähigkeit der Witwe noch Erwerbstätigkeit

möglich iſt und erwünſcht erſcheint . Gerade die Beratung und

Unẽnterbringung der halben und erwerbsſchwachen Kräfte erfordert

eine beſondere Umſicht und Erfahrung . Wo die geſundheitlichen
Verhältniſſe der Witwe oder ihrer Kinder eine ſorgfältige Pflege

oder wo die vaterloſen Kinder eine beſondere Aufſicht nötig
haben , da erſcheint es angebrachter , die ungenügenden Renten⸗

bezüge durch Geldbeihilfen zu ergänzen , als daß die Mutter auf

den Arbeitsmarkt verwieſen wird . Auch die perſönliche Veran⸗

lagung , die körperlichen und geiſtigen Fähigkeiten , die bereits

erworbenen Kenntniſſe und Fertigkeiten ſpielen bei der Berufs⸗

beratung eine große Rolle .

Kinderloſe Arbeiterfrauen und Frauen auf dem Lande

werden meiſtens den früher geübten Beruf im alten Umfang

wieder aufnehmen können , ohne daß eine Berufsausbildung

nötig wird . Eine ſolche wird dagegen eher in Frage kommen

für Witwen aus den oberen Bevölkerungsklaſſen , dem Mittel⸗

und dem gehobenen Arbeiterſtand , die nicht dafür erzogen

worden ſind , das tägliche Brot durch Erwerbsarbeit zu verdienen .

Für deren Berufsausbildung ſind jedoch keine neuen Schul⸗

einrichtungen zu ſchaffen , da die beſtehenden fachlichen Bildungs⸗

anſtalten für männliche und weibliche Berufe zur Erlangung

der nötigen gewerblichen Fachausbildung genügen ; höchſtens kann

es ſich zur Fortführung des Geſchäftsbetriebs um eine beſondere

ſchulmäßige Anleitung der Witwe in Buchführung , Warenkunde ,

Geſchäftsbriefwechſel oder ähnlichem handeln , Unterrichtsveran⸗

ſtaltungen und Ausbildungskurſe , die am beſten von ſtädtiſchen

oder ſtaatlichen Behörden eingerichtet werden ) . Häufig handelt

) Kaufmänniſche Fachkurſe für Kriegerwitwen wurden im Januar

1916 in der Frankfurter ſtädtiſchen Handelslehranſtalt eingerichtet . Näheres

ſ. S. K. 1917 , Nr . 3, S. 42 f. )
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es ſich auch nur darum , vergeſſene Kenntniſſe wieder auf —

zufriſchen , unvollendete Berufsäusbildung zu ergänzen . Wie

weit zwecks Erhaltung und Fortführung eines lebensfähigen
Geſchäfts zur Ablegung der Geſellen - und Meiſterprüfung zu
raten iſt , bedarf beſonderer Erwägung in jedem einzelnen Fall ;
oft gilt es nur , den Betrieb recht und ſchlecht ſo lange fortzu —
führen , bis ein Sohn oder eine Tochter nach erlangter Fach —

ausbildung das Geſchäft übernehmen kann . Vor kuͤrzfriſtigen,
unzulänglichen Ausbildungsunternehmungen , die mit lockenden

Ankündigungen unerfahrenen , der notwendigſten Vorkenntniſſe
baren Frauen in kurzer Zeit die nötige Berufsausbildung zu

geben verſprechen , iſt entſchieden zu warnen ; denn die Erfahrungen
des Krieges haben erwieſen , daß den Frauen vielfach jede Kennt —

nis der Buchführung , jedes Verſtändnis für Warenkunde und

damit die notwendigſten Vorausſetzungen für Ein - und Verkauf
fehlen . Solche Mängel können aber nicht in wenigen Wochen

ausgeglichen werden . Eine dahingehende Warnung erläßt auch
das Kartell der Auskunftsſtellen für Frauenberufe ? ) :

„ Immer häufiger finden ſich in den letzten Monaten in der

Tagespreſſe , in Plakaten , Anſchlägen , Proſpekten und ſonſtigen

Druckſachen lockende Ankündigungen von günſtigen Ausbildungs —
einrichtungen , die in wenigen Monaten , ja ſogar nur Wochen ,
unerfahrenen , des Erwerbs gänzlich ungewohnten Frauen eine

Schulung zu geben verſprechen , die ihnen dauernde günſtige
Erwerbsmöglichkeiten bieten ſoll . Die nicht zu leugnende Tat —

ſache, daß einzelne Frauen heute in einer ganzen Anzahl ihnen
bisher völlig verſchloſſener Berufe verhältnismäßig Leidliches
leiſten und zum Teil recht gut bezahlt werden , wird dahin aus⸗

genutzt , daß unterſchiedslos allen Frauen zu ſolchen neuen Berufs —⸗

gebieten , deren oft große Schattenſeiten natürlich verſchwiegen
werden , zugeraten wird , ohne jeglichen Hinweis darauf , daß es

ſich meiſt nur um Kriegsarbeiten handelt , die gleich nach dem

Kriege vorausſichtlich wieder eingeſtellt werden .

Bei der Annahme von Schülerinnen in den aus Erwerbs⸗

abſichten errichteten Schnellkurſen wird keine Auswahl getroffen ,
weder Alter noch Gefundheit , weder Vorbildung noch Fach —

Vergl . auch die Warnung durch das K. M. vor unzuverläſſigen

Unternehmen vom 15. 2. 1917 , Nr . 379 . 2. 17. C. 3. V. S . K. 1918 ,
Nr . 2, S. 14.
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kenntniſſe werden berückſichtigt . Das iſt um ſo bedenklicher ,
als der große Menſchenmangel nicht ſelten dazu führt , ſchlecht

ausgebildete Frauen verſuchsweiſe einzuſtellen , um ſie bei Nicht⸗

bewährung ſehr ſchnell wieder zu entlaſſen . Es bedeutet aber

für unſere Kriegerwitwen , und zwar namentlich für die

etwas älteren , erwerbsungewohnten , ſchwere geiſtige und mate —

rielle Opfer , wenn ſie ſich mit Schülerinnen aller Art , darunter

manchmal mit recht unerfreulichen Elementen , in einer Unterrichts⸗

klaſſe zuſammenſetzen müſſen , dort unter vielfach ſehr eigenartig
anmutenden Lehrkräften eine ihnen vielleicht mühſame , für den

angeſtrebten Zweck aber dennoch unzulängliche Ausbildung er

werben , um ſchließlich trotz tönender Verſprechhungen auf ſofortige

Arbeitsvermittlung gezwungen zu ſein , ihre von Haus

zu Haus anzubieten und überall zu hören , daß ihr Können

nicht ausreichend , ihre ganze Veranlagung für den Beruf nicht

geeignet iſt .

Solche ſchmerzliche Erfahrungen , die den kaum wieder ent⸗

fachten , meiſt noch nicht erſtarkten Lebensmut unſerer Kriegs⸗

hinterbliebenen wieder zum Sinken bringen , könnten ihnen erſpart

bleiben , wenn allerwärts mit der notwendigen Strenge gegen

die Auswüchſe unlauterer Unterrichtsunternehmungen vorgegangen

würde

Sofern ſich mit Rückſicht auf die vermehrte Heranziehung
von Frauen zur vaterländiſchen Hilfsarbeit die Notwendigkeit

erweiſt , für einzelne Berufsgebiete , in denen beſonderer Mangel

herrſcht , bisher berufsfremde Frauen in kürzerer als der üblichen

Zeit heranzubilden , ſoll dieſe Vorbereitung nicht von Erwerbs —⸗

50 durchgeführt werden , ſondern Aufgabe der Behörden

oder gemeinnütziger Organiſationen ſein . Dieſe verfügen über die

Möglichkeit , vorhandene und zurzeit aus beſonderen Gründen

nicht übermäßig belaſtete Lehrräume , Lehrmittel und vor allem

Lehrkräfte für ſolche Aufgaben frei zu machen ; ſie können ohne

Rückſicht auf die Einnahmen bei der Wahl der anzunehmenden

Schülerinnen eine ſorgfältige Auswahl treffen , ſo überhaupt jede

Gewähr bieten , daß der angeſtrebte Zweck mit den gegebenen

Vorausſetzungen in Einklang gebracht wird .

Es wird aber auch bei ſolchen kurzfriſtigen Kurſen not⸗

wendig ſein , deutlich kenntlich zu machen, daß ſie keine Aus⸗

bildung für einen Lebensberuf geben, ſondern der Not der Zeit

dienend für die unbedingt erforderliche Arbeit Augenblicksarbeits⸗



154

kräfte heranbilden wollen . Deshalb wird man Kriegerwitwen
und anderen weiblichen Hinterbliebenen alt Beſuch ſolcher Ver⸗

anſtaltungen nur ſoweit zureden dürfen , als ſich zurzeit für ſie
keine andere Ausbildungsmöglichkeit eröffnet , weil z. B . alle

guten Anſtalten überfüllt ſind , ein Fall , der jetzt ſehr häufig
eintritt . Die praktiſche Bewährung in einer der jetzt notwendig

gewordenen Frauenkriegsarbeiten wird dann als Probezeit und

Prüfſtein für Arbeitskraft , Arbeitseifer und Arbeitsfähigkeit
gelten und ſpäter bei geordneter Ausbildung vielleicht in An⸗

rechnung gebracht werden können .

Im ganzen aber iſt allen Hinterbliebenenfürſorgeſtellen zu

raten , vor neuen , ungeprüften , lockend klingenden Ausbildungs —⸗
anpreiſungen ſehr auf der Hut zu ſein . “

Wo es ſich um die Erhaltung oder Einrichtung von Ge —

ſchäften handelt , iſt der Beizug kaufmänniſcher Sachverſtändiger
für die Ertragsberechnung auf Grund einer geordneten Buch —

führung dringend zu empfehlen . Auf die Zweckmäßigkeit eines

eifſe an wirtſchaftliche Intereſſenverbände , Bezugsz ,
Kredit⸗ , Abſatz - , Betriebsgenoſſenſchaften iſt auf jeden Fall hin⸗

zuweiſen . Auch für die Verwendung und Beurteilung der

Arbeitskraft der Frau war der Krieg ein guter , allerdings
auch geſtrenger Lehrer ; denn wenn er auf der einen Seite

bewieſen hat , welch wertvolle Hilfe die Arbeit deutſcher Frauen
in der Kriegswirtſchaft bedeutet , ſo hat er auch gezeigt , wie

leicht ſchlecht ausgebildete Kräfte verſagen , wie das väterliche
Erbe den Kindern verloren gehen und wie Fortkommen und

Exiſtenz der Witwe vernichtet werden können , wenn dieſe
mit ungeſchulten , unzulänglichen Kräften in den Kampf ums

Daſein tritt .

Für Berufe , die eine beſondere fachliche Bildung verlaugen ,

eignen ſich nur junge , geſunde , ausbildungsfähige Frauen . Dabei

muß ſorgfältig erwogen werden , ob dieſe den beruflichen Anſtrengungen
und dem wirtſchaftlichen Wettbewerb gewachſen ſein werden ,

namentlich auch nach Beendigung des Krieges , wenn zahlreiche
Kriegsbeſchädigte und die zurückſtrömende Maſſe männlicher
Arbeitskräfte wieder in ihre alten Arbeitsſtellen rücken , wenn

Deutſchland ſeine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt durch
Qualitätsarbeit beweiſen muß und dazu hauptſächlich männliche ,
gewerblich gut geſchulte Arbeiter braucht . Dabei darf nicht
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vergeſſen werden , daß wirtſchaftliche Kriſen nach Friedensſchluß
wohl nicht vermieden werden können und daß bei der Um —

gruppierung der Arbeitskräfte mit der Möglichkeit einer umfang⸗
reichen Erwerbsloſigkeit der Frauen zu rechnen iſt . Zahlreiche
Kriegerwitwen werden davon als Haupternährer der Familie
beſonders hart betroffen werden “).

Einzelne Frauen werden wieder zu ihrer natürlichſten Auf —

gabe , dem häuslichen Beruf zurückkehren können , andere zur

landwirtſchaftlichen Beſchäftigung , manche Frau wird dagegen

nach Beendigung des Krieges noch einmal vor die Berufsfrage

geſtellt ſein und zwar unter erſchwerten Konkurrenzverhältniſſen ,

noch einmal umlernen müſſen , was mit zunehmendem Alter

natürlich ſchwerer wird * ) . Die Überleitung der Frauenarbeit
des Kriegszuſtandes in die Erwerbstätigkeit der Friedenszeit
bildet jedenfalls einmal ein beſonders ſchwieriges Problem . An

der Löſung dieſer Aufgabe werden ſich auch die Frauenvereine
jeder Art beteiligen müſſen , und die Erfahrungen , die ſie in

reichem Maße in ſozialer Fürſorge während des Krieges geſammelt

haben , werden ihnen auch für dieſe neuen Aufgaben von großem
Nutzen ſein* ) .

Die Verwendung der Kriegerwitwen als ſtaatliche Be —

amtinnen hat in den verſchiedenen Bundesſtaaten in den ein⸗

zelnen Betrieben eine verſchiedene Behandlung erfahren .

In Preußen dürfen nach einem Erlaß des Unterrichts⸗

miniſteriums verwitwete Lehrerinnen endgültig angeſtellt

werden , ſofern die Witwe kinderlos iſt oder durch ihre Kinder

in der Erfüllung ihrer Pflichten als Lehrerin nicht behindert iſt .

Dieſe Beſtimmung ermöglicht es , Kriegerwitwen , die vor ihrer
Verheiratung bereits Lehrerinnen waren oder ſeinerzeit die

Lehrerinnenprüfung abgelegt haben , bei der Beſetzung von Stellen

zu berückſichtigen ; die feſte Anſtellung dieſer Lehrerinnen erreicht

) Sch . der A. A. , Heft 6, S. 79. S. K. 1917 , Nr . 2, S. 24 f.

0 Caritas , 1916 , S. 342 .

„ * Vergl . Dr . Polligkeit, zur Frage der Erwerbsloſenfürſorge für

Kriegerwitwen während der Übergangswirtſchaft . „ Die Kriegsbeſchädigten⸗

fürſorge “ , 1918 , Nr . 9, S. 396 ; ferner S. K. 1918 , Nr . 9, S. 106 :

Probleme der Frauenarbeit in der übergangswirtſchaft . Auch ein Erlaß
des KM . vom 20. 7. 17 A. M. 1917 , Nr . 87, S. 274 ) beſchäftigt ſich
mit dieſer Frage .
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aber mit dem Tage einer neuen Eheſchließung ihr Ende . Das

ſächſiſche Kultusminiſterium hat dem Verband ſächſiſcher

Lehrerinnen auf eine Eingabe wegen Belaſſung kriegsgetrauter

Lehrerinnen in ihrer Stellung und Beſoldung mitgeteilt , daß es

nicht in der Lage ſei , die ausdrücklichen Beſtimmungen des

Volksſchulgeſetzes über Belaſſung verheirateter Lehrerinnen im

Schuldienſt für die kriegsgetrauten Lehrerinnen außer Kraft zu

ſetzen . In jedem einzelnen Falle ſoll jedoch beſondere Entſcheidung

vorbehalten bleiben .

Eine ähnliche Stellung nimmt auch das Unterrichts⸗

miniſterium in Baden ein . Für die Anſtellung verheirateter

Lehrerinnen gelten die Vorſchriften des § 121 des Beamten⸗

geſetzes in Verbindung mit 8§ 48 und 129 des Schulgeſetzes vom

7. Juli 1910 . Das Unterrichtsminiſterium hält dabei grund⸗

ſätzlich an der Anſchauung feſt , daß Lehrerinnen , die ſich ver —

heiraten , aus dem Staatsdienſte auszuſcheiden haben , daß aber

die Belaſſung bezw . Wiederverwendung einer verheirateten Leh —

rerin im Einzelfalle nach eingehender Prüfung der Verhältniſſe

ausnahmsweiſe geſtattet werden kann . Von ſolchen Eingaben

und Anträgen konnte während der Kriegszeit eine große Zahl

als begründet anerkannt werden , und manche ehemalige Lehrerin ,

deren Mann im Felde ſteht , aber auch einzelne Kriegerwitwen ,
die früher Lehrerinnen waren , haben im Schuldienſt zunächſt als

unſtändige Lehrkräfte wieder Verwendung gefunden .

Wegen der Beſchäftigung von Kriegerwitwen im Poſt —
und Telegraphendienſt hat der Staatsſekretär des Reichs⸗

poſtamtes auf eine Anfrage des Kriegsminiſteriums nachſtehendes

geantwortet ( Erl . des K. M. vom 31 . 1. 17 Nr . 2815 . 1. 17

63 W:

„Kriegerwitwen , die den Annahmebedingungen entſprechen ,

werden jetzt ſchon bei vorhandener Gelegenheit auf Antrag als

Poſt⸗ oder Telegraphengehilfinnen zur dauernden Verwendung

eingeſtellt ; in Ausnahmefällen werden auch nichtkinderloſe Witwen

angenommen , namentlich wenn es ſich um frühere Gehilfinnen
oder Anwärterinnen oder um Witwen von Poſt⸗- und Telegraphen⸗
beamten handelt , während nach den Annahmebedingungen ſonſt
nur Mädchen oder kinderloſe Witwen berückſichtigt werden dürfen .

Weiter kann darüber hinweggeſehen werden , wenn die Alters⸗

grenze von dreißig Jahren um ein geringes überſchritten iſt . Die

2

m

ke



g

157

Annahmebedingungen ſind bei jedem Poſt⸗, Telegraphen - oder

Fernſprechamt zu erfahren .
Außer als Poſt⸗ oder Telegraphengehilfinnen können Krieger⸗

witwen noch als Gehilfinnen bei Poſtämtern III . Klaſſe , als

Markenverkäuferinnen , Poſtagentinnen und Scheuerfrauen dauernde

Beſchäftigung bei der Reichs - Poſt⸗ und Telegraphenverwaltung

finden . “

Auch die Gr . Generaldirektion der Bad . Staatseiſen⸗

bahnen berückſichtigt bei der Einſtellung von weiblichen Arbeits⸗

kräften als Kriegsaushilfen für alle Verwendungsarten zunächſt

Angehörige von Eiſenbahnbedienſteten , wenn ſie durch den Krieg

in Not geraten ſind , dann aber in 2. Reihe auch Angehörige
von Kriegsteilnehmern , namentlich Witwen von gefallenen Krie —

gern . ( Nachrichtenblatt 1917 , Nr . 25 , S . 199 . )

Wie für die Berufsberatung der Kriegerwitwen ſind auch

für die Arbeitsvermittlung keine beſonderen amtlichen

Stellen nötig ; es genügen in den meiſten Fällen die öffentlichen

Arbeitsämter und Arbeitsvermittlungsſtellen , mit denen , wenn

es nötig erſcheinen ſollte , wegen der Arbeitszuweiſung an

Kriegerfrauen ein beſonderes Abkommen getroffen werden kann .

Natürlich werden die Organe der Kriegshinterbliebenenfürſorge
nicht verſäumen , Arbeitgeber durch öffentliche Hinweiſe oder

durch perſönliche Vermittlung auf die Verwendung berufstätiger

Witwen aufmerkſam zu machen . In ſehr vielen Fällen haben

bisher frühere Brotherren des gefallenen Kriegers auch deſſen

Witwe einen Arbeitsverdienſt gewährt und zwar ſoweit als

möglich in einer Weiſe , daß dadurch ihre häuslichen Pflichten

keine allzugroße Schädigung erfahren .

Viele Kriegerwitwen finden auch in einer zweiten Ehe wieder

eine dauernde Verſorgung und ihre Kinder einen Vater , Erzieher

und Ernährer . Dieſe Möglichkeit wird namentlich gefördert

durch die Kapitalabfindung bei Wiederverheiratung . Der Staat

kann ſolche neue Ehen aus ethiſchen und volkswirtſchaftlichen

Gründen nur begrüßen , da dadurch wieder eine Grundlage für

ein geordnetes Familienleben geſchaffen wird . Dabei ſpart er

bei der Gewährung der Abfindung erhebliche Summen von

lebeuslänglicher Rente und vielfach auch die Koſten für die

Verſorgung unehelicher Kinder . Auch die ſoziale Kriegshinter

bliebenenfürſorge wird eine Wiederverheiratung der Kriegerwitwen

un günſtigen Verhältniſſen fördern aber nur in der Form
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von Heiratsberatung , niemals aber in der Art einer Heirats⸗
vermittlung ) .

Marche verwitweten Kriegerfrauen werden in der Heimarbeit ,
wenn auch nicht die Gewinnung ihres Lebensunterhalts — vor

der ärgſten Not ſind ſie durch dauernden Rentenbezug geſichert —
ſo doch eine erwünſchte Ergänzung und Erhöhung ihres Ein —

kommens ſuchen “) . Zur Übernahme ſolcher Hausarbeiten iſt nur

mit Vorbehalt zu raten , in einzelnen Fällen ſogar dringend

) Vergl . Stranz , Abfindung bei Wiederverheiratung von Krieger⸗
witwen . „ Die Kriegsbeſchädigtenfürſorge “ 1918 , S. 446 .

Durch die Zeitungen ging vor kurzem folgende Mitteilung : Organi —
ſierte Heiratsfürſorge . Die deutſche Organiſation hat ein neues
Feld ihrer Betätigung gefunden , indem ſie die Kriegsfürſorge auch
auf das Gebiet der Heiratsvermittlung ausdehnt . Der Provinzial⸗
ausſchuß der Nationalſtiftung der Provinz Sachſen erläßt unter dem
9. Juli 1917 an ſeine Kreis - und Ortsausſchüſſe eine Bekanntmachung ,
worin es u. a. heißt : Zu den Maßnahmen der Fürſorge für die Hinter⸗
bliebenen der Kriegsgefallenen gehört auch die Wiederverheiratun 9
der jungen Kriegerwitwen . Nur zu groß iſt die Zahl der kauf⸗
männiſchen und handwerksmäßigen Betriebe , deren Leiter auf dein Feld
der Ehre blieb , und deren Beſtehen dadurch ernſtlich in Frage geſtellt iſt .
Vielfach iſt die Witwe gar nicht imſtande , das Geſchäft des Mannes

weiterzuführen . Es fehlen ihr die geſchäftlichen Kenntniſſe , und obendrein
nimmt die Sorge für Hausſtand und Kindererziehung ihre Zeit in An⸗

ſpruch . Deshalb iſt der Witwe in vielen Fällen am beſten gedient , wenn
ihr die Möglichkeit der Wiederverheiratung gegeben iſt . Dieſe Arbeit iſt
mit der Fürſorge für die Kriegsbeſchädigten inſofern zu verbinden , als
die Verheiratung von Kriegsbeſchädigten mit Krieger⸗
witwen vermittelt werden kann . Der Provinzialausſchuß hat daher
mit dem Ortsausſchuß der Nationalſtiftung in Magdeburg eine Verein⸗

barung getroffen , wonach bei dieſem Ortsausſchuß eine Sammelſtelle für
Nachrichten über Kriegerwitwen einerſeits und Kriegsbeſchädigte ander —

ſeits , die ſich verheiraten wollen , eingerichtet wird . Von dort wird die

Aufnahme der Nachrichten ohne Namensnennung in die Zeitſchrift für
die Lazarette im Bereiche des 4. Armeekorps veranlaßt und auf Wunſch
jede weitere Auskunft ſchriftlich oder mündlich erteilt “.

Gegen dieſe Art von Heiratsvermittlung wurden von verſchiedenen
maßgebenden Seiten ernſte Bedenken erhoben , da ſie darin eine volks⸗

wirtſchaftliche und ſittliche Gefahr ſehen , ſo ſehr auch die Verheiratung
von Kriegsbeſchädigten und Kriegerwitwen als wünſchenswert erſcheint .
Außer dem Arbeitsausſchuß der Kriegerwitwen - und Waiſenfürſorge hat
eine große Anzahl von Leitern amtlicher Fürſorgeſtellen den gleichen ab⸗

lehnenden Standpunkt eingenommen .

) Vergl . „ Kriegswitwe und Heimarbeit “ in den Sch . d. A. A. ,
1. Heft , S. 14 ff. und S. K. 1917 , Nr . 12, S. 159.
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davor zu warnen ; denn die Erfahrung hat gezeigt , daß dabei

gar häufig die Führung eines geordneten Haushalts und die

Erziehung der Kinder geſchädigt wird . Die billig auf dem

Arbeitsmarkte angebotene , oft unter drückenden Bedingungen
und bei karger Entlohnung von ungeübten weiblichen Händen

hergeſtellte Arbeit hat vielfach auch eine unerwünſchte ſozialwirt⸗
ſchaftliche Wirkung . Wie es aber da oder dort in privaten Be⸗

trieben , namentlich bei großem Angebote der Arbeitskräfte ſchon

vorgekommen iſt , daß der Arbeitslohn einer Kriegerwitwe im

Hinblick auf die geſetzliche Hinterbliebenenverſorgung eine Kürzung
erfahren hat “) , ſo führt die Heimarbeit aus demſelben Grunde

nicht ſelten zu einer Lohnunterbietung ( Rentenlohndruck ) und

dadurch zu guterletzt zu einer Verſchlechterung der Lebenshaltung
der geſamten Arbeiterklaſſe .

Die Schäden der Unterbietung und Lohndrückerei konnten

bisher vielfach nur dadurch vermieden werden , daß die Verteilung
der Arbeit durch Vermittlung von Wohlfahrtsorganiſationen er⸗

folgte , wodurch eine zweckmäßige Berückſichtigung bedürftiger Frauen

durchgeführt werden kann .

Wie wird dies aber in Zukunft ſein ?

Was wird beſonders aus den Heimarbeiterinnen werden ,

die bei Militärlieferungen während des Krieges wohl eine aus —

kömmliche Beſchäftigung fanden , für die ſich aber in der Friedens —

zeit vorausſichtlich nicht raſch und leicht ein Einſtellen auf neuem

Erwerb ermöglichen läßt ?

Die Arbeitsvermittlung kann eine wertvolle Ergänzung

erfahren durch Zuwendung von Arbeitsmaterialien , von Werk⸗

zeugen oder durch Beſchaffung von Abſatzgelegenheit —
Die Zuführung der Kriegerwitwe zur Erwerbsarbeit iſt nach

dem Geſagten nicht in allen Fällen , ſondern nur nach eingehender

Prüfung der vorliegenden allgemeinen und perſönlichen Verhältniſſe

zu empfehlen .

Andererſeits darf nicht vergeſſen werden , daß in einer

geordneten , gern geübten Arbeit ein hoher ſittlicher Wert und

ein großer Segen ruht . Kein perſönliches Schickſal kann ſo

tragiſch ſein , daß es von der Pflicht entbindet , ſeine Kräfte für

ſich und andere nützlich zu gebrauchen ; eine ſolche Arbeit bringt

körperliche und geiſtige Geſundung , Selbſtvertrauen und neuen

*) S. K. 1917 , Nr . 12, S. 159.
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Lebensmut , ſie wirkt vorbildlich auf die Kinder und andere

Kriegerfrauen . Eine angemeſſene Arbeitsleiſtung mit den vor —

handenen Kräften iſt deswegen mit allem Nachdruck beſonders
da zu fordern , wo bei der leiſtungsfähigen Kriegerwitwe die

Neigung beſtehen ſollte , die Sorge für ihr Fortkommen auf andere

Schultern abzuwälzen .
Im allgemeinen iſt namentlich die wirtſchaftliche Lage der

gebildeten , ſozial etwas höher ſtehenden Familien durch den Krieg

beſonders ſchwierig geworden . Einem früheren Einkommen von

2000 4000 % ſteht heute ein Witwengeld von 400 —500 /

gegenüber , zu dem allerdings noch eine verhältnismäßig geringe
Zuſatzrente kommen kann . Hier vermag , wenn andere Einnahme —

quellen fehlen , nur der Arbeitsverdienſt einen gewiſſen Ausgleich
mit den früheren Verhältniſſen ſchaffen.

Nicht ſelten wird von Kriegerwitwen die Anſicht ausge —

ſprochen , die Allgemeinheit , für die ihr Mann gefallen ſei , habe

auch die Pflicht , in der gleichen Weiſe für ſeine Angehörigen
zu ſorgen , wie er es getan haben würde . Bei ſolchen Frauen
mit unbeſcheidenen Anſprüchen , die häufig nur zum Deckmantel

für die Scheu vor eigener Arbeit dienen , tut eine ſachgemäße

Aufklärung und eindringliche Belehrung in perſönlicher Aus⸗

ſprache beſonders Not .

Zur Ehre unſerer Kriegerfrauen muß aber doch ausgeſprochen
werden , daß dieſe Frauen nach den gemachten Erhebungen in

den weitaus meiſten Fällen ſtill und mutig die häuslichen

Pflichten mit der Erwerbsarbeit zu vereinen ſuchen.
Die ſoziale Kriegshinterbliebenenfürſorge wird ſich in ganz

beſonderem Maße auch erſtrecken auf

b) die Kriegerwaiſen .

„ Die Zukunft des Vaterlandes iſt unſere Jugend . “

Die eindringlichen militäriſchen und wirtſchaftlichen Lehren

dieſes furchtbaren Krieges zeigen, welche Bedeutung einem geſunden ,

beruflich tüchtigen und ſittlich gefeſtigten Nachwuchs für den

Beſtand und die Zukunft unſeres Volkes zukommt . Es iſt

deswegen eine hohe vaterländiſche Pflicht , die geſamte Jugend
im rechten Sinne für ihre künftigen ſtaatsbürgerlichen Aufgaben

zu erziehen , damit dem Vaterland nicht außer dem Verluſt der

jugendlichen , hoffnungsvollen Kräfte , die der mörderiſche Krieg

verſchlungen hat , noch ein weiterer Schaden durch die Ver —
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